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EINLADUNG UND WEISUNG 
ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG

Donnerstag, 11. Juni 2026 
20.00 Uhr 
in der Mehrzweckhalle 
der Schulanlage Maiacher

Politische Gemeinde Boppelsen 
Primarschulgemeinde Boppelsen

Oberdorfstrasse 2  |  8113 Boppelsen  |  Telefon +41 44 849 70 00  |   www.boppelsen.ch

(mit anschliessendem traditionellen Apéro)
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GESCHÄFTE

A |.   Politische Gemeinde

 1
Seiten 4 – 24  

Genehmigung der Jahresrechnung 2025

2
Seiten 25 – 26

Wahl der Mitglieder für das Wahlbüro der politischen Gemeinde 
Boppelsen für die Amtsdauer 2026 – 2030

3 Allfällige Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz

B |.   Primarschulgemeinde

 1
Seiten 27 – 43

Genehmigung der Jahresrechnung 2025

2 Allfällige Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde 
Boppelsen werden hiermit auf

Donnerstag, 11. Juni 2026 | 20.00 Uhr 
in die Mehrzweckhalle der Schulanlage Maiacher

zur Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde und  
der Primarschulgemeinde Boppelsen eingeladen.
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Stimmberechtigt sind die in der Gemeinde niedergelassenen Schweizer- 
bürgerinnen und -bürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben,  
im Aktivbürgerrecht nicht eingestellt sind und rechtzeitig Heimatschriften  
deponiert haben.

Das Stimmregister liegt während den Verhandlungen zur Einsicht auf oder 
kann beim Stimmregisterführer eingesehen werden.

Die Anträge und Akten der Gemeindeversammlung liegen zwei Wochen  
vor der Versammlung bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

 
Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von 
allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in  
der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich  
an den Gemeinderat.

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung  
eingereicht werden, beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag  
vor dieser Versammlung schriftlich.

In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekanntgegeben. 
Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versamm-
lung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Gegen die gefassten Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerech-
net, beim Bezirksrat Dielsdorf, Geissackerstrasse 24, 8157 Dielsdorf

—	 wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert  
	 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c  
	 in Verbindung mit § 21a Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG) 
—	 und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenü- 
	 gender Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der  
	 angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben 
	  werden (§ 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1  
	 Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG).

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.  
Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten 
des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. Der Rekurs 
in Stimmrechtssachen setzt voraus, dass die Verletzung von Verfahrens-
vorschriften in der Gemeindeversammlung von einer stimmberechtigten 
Person gerügt wurde (§ 21 VRG).

Stimm- 
berechtigung

Stimmregister

Gemeinde- 
versammlungs-

akten

Anfragerecht  
(§ 17 Gemeinde-

gesetz)

Rechtmittel- 
belehrung 
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A |. 1 Genehmigung der Jahresrechnung 2025
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Genehmigung der Jahresrechnung 2025
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A |. 2 Wahl der Mitglieder für das Wahlbüro  
der politischen Gemeinde Boppelsen  
für die Amtsdauer 2026 – 2030
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Im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden  
für die Amtsdauer 2026 – 2030 sind auch die Mitglieder des Wahlbüros neu 
zu wählen. Gestützt auf Art. 12 der Gemeindeordnung vom 26. September 
2021 ist dafür die Gemeindeversammlung zuständig.

Folgende 5 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stellen sich für das  
Wahlbüro zur Verfügung:

Angulo Nadine, Hofwiesenstrasse 16, bisher 
Bänziger Madlaina, Hofwiesenstrasse 15, neu 
Baumann Paul, Hofwiesenstrasse 21, bisher 
Baumann Monika, Hofwiesenstrasse 21, bisher 
Della Pietra Sabrina, Ifangstrasse 6, neu

Gemäss Gesetz über die politischen Rechte des Kantons Zürich vom 1. 
September 2003, § 28, gilt für Mitglieder des Wahlbüros die Unvereinbarkeit 
nicht. Dies bedeutet, dass auch Ehegatten gemeinsam im Wahlbüro tätig 
sein können.

Die Gemeindeversammlung wolle folgende 5 Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger als Mitglieder des Wahlbüros für die Amtsdauer 2026 – 2030 
wählen:

Angulo Nadine, Hofwiesenstrasse 16, bisher 
Bänziger Madlaina, Hofwiesenstrasse 15, neu 
Baumann Paul, Hofwiesenstrasse 21, bisher 
Baumann Monika, Hofwiesenstrasse 21, bisher 
Della Pietra Sabrina, Ifangstrasse 6, neu

 

Boppelsen, 31. März 2026		  Gemeinderat Boppelsen

 
				    Thomas Weber 
				    Gemeindepräsident

				    Michaela Egloff 
			   	 Gemeindeschreiberin

Weisung

Antrag des  
Gemeinderates
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GESCHÄFTE

PRIMARSCHULE 
BOPPELSEN
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B |. 1 Genehmigung der Jahresrechnung 2025
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Genehmigung der Jahresrechnung 2025
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